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        9 cm      ≤  25 cm            15 cm≥ ≥        9 cm  ≤ 4 cm            15 cm≥ ≥

Zweischalige Wand mit 

Luftschicht

Zweischalige Wand mit 

Wärmedämmung
Anwendungstyp WZ nach 

DIN 4108-10



        9 cm      ≤  25 cm            15 cm≥ ≥

Fingerspalt



Fingerspalt



Zweischalige 
Außenwand

Gebäudeklassen 4 und 5

Wärmedämmung

Nicht brennbar

Schwerentflammbar
Schalenabstand

≤ 10 cm  
> 10 cm 
≤ 20 cm

Mit Volldämmung und 
Fingerspalt

Keine Anforderung Keine 
Anforderungen

Brand-
sperren

Mit Luftschicht und 
Dämmung Brandsperren 

Mit Luftschicht ohne 
Dämmung Brandsperren 

DIN 4102-4



DIN 4102-4:2016-05 
Brandverhalten von Baustoffe und Bauteilen

(3) Die Außenschale darf oberhalb von 
Sperrschichten oder Stürzen 
(Fensteröffnungen) mit Entwässerungs-
öffnungen oder Lüftungsöffnungen (z. B. 
offenen Stoßfuge) versehen werden. 
Lüftungsöffnungen zur Belüftung des 
Schalenzwischenraumes dürfen eine Größe 
von etwa 7 500 mm2 auf einer Wandfläche 
von 20 m2 aufweisen. Fenster und Türen 
werden dabei eingerechnet. 



DIN 1053-1, Ausgabe 96

Die Außenschalen sollen unten und oben mit 
Lüftungsöffnungen (z. B. offene Stoßfugen) 
versehen werden, wobei die unteren Öffnungen 
auch zur Entwässerung dienen. Das gilt auch für 
die Brüstungsbereiche der Außenschale. Die 
Lüftungsöffnungen sollen auf 20 m2 Wandfläche 
(Fenster und Türen eingerechnet) eine Fläche von 
jeweils etwa 7500 mm2 haben.



4 m

5 m

Fläche der Lüftungsöffnungen 7500 m2



DIN 4102-4:2016-05 
Brandverhalten von Baustoffe und Bauteilen

(5) Horizontale Brandsperren dienen der 
Begrenzung der Brandausbreitung im 
Schalenzwischenraum. Sie sind bei 
brennbarer Dämmung zwischen jedem 
2. Geschoss bei Schalenzwischenräumen 
> 100 mm, alternativ seitlich und oben 
umlaufend um Öffnungen, z. B. Fenster, 
Türen, erforderlich. 



DIN 4102-4:2016-05 
Brandverhalten von Baustoffe und Bauteilen

Als Brandsperren sind geeignet 

1) im Brandfall formstabile nichtbrennbare 
Dämmstoff, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach 
DIN 4102-17, mindestens 200 mm breit 
oder 

2) Stahlblechwinkel, Dicke d ≥ 1 mm, 
Überlappung in Stößen mind. 30 mm, Abstand 
der Befestigung in der Außenwand ≤ 0,6 m, 
die den Schalenzwischenraum abdecken. 



DIN 4102-4:2016-05

Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich

− bei öffnungslosen Außenwänden
− wenn durch die Art der Fensteranordnung 

eine Brandausbreitung im 
Schalenzwischenraum ausgeschlossen ist (z. 
B. durchgehende Fensterbänder, 
geschossübergreifende Fensterelemente).

− Fingerspalte sind nicht geplante Hohlstellen, 
die beim fachgerechten Errichten der 
Vorsatzschale entstehen. Sie bleiben 
unberücksichtigt.



Brandschutz nach DIN 4102-4

Bei zweischaligem 
Verblendmauerwerk nach DIN EN 
1996-2/NA sind ohne eine 
funktionierende 
Hohlschichtbelüftung nach DIN 
4102-4 grundsätzlich keine 
Brandriegel erforderlich.



Was ist die 
maximalzulässige Höhe von 
nichttragenden 
Verblendschalen bei 
zweischaligem Mauerwerk?



Außenschale

[mm]

Höhen-
Begren-

zung

[m]

Abfangung
in Höhen-
abständen 

von 
[m]

maximaler 
Auflager-
Vorsprung

[cm]

Verfugung

t = 115 keine
etwa 12 2,5 

Fugenglatt-

strich oder

nachträglich

zwei-

geschossig
3,8

t ≥ 105

t < 115
25 etwa 6 2,5

t ≥ 90

t < 105
20 etwa 6 1,5

Fugenglatt-

strich

Anforderungen an die Außenschale 
DIN 1996-2/NA



−vertikaler Abstand: höchstens 500 mm;

−horizontaler Abstand: höchstens 750 mm;

− lichter Abstand der Mauerwerksschalen: höchstens 
150 mm;

−Durchmesser: 4 mm;

−Normalmauermörtel mindestens der Gruppe IIa;





DIN EN 1996-2/NA 

• NA.D.1 Allgemeine Bestimmungen für die 
Ausführung 

g) Die Mauerwerksschalen sind durch Anker nach 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung aus 
nichtrostendem Stahl oder durch Anker nach DIN EN 
845-1 aus nichtrostendem Stahl, deren Verwendung 
in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
geregelt ist, zu verbinden. 







Verankerung nach den Bestimmungen in der 
bauaufsichtlichen Zulassung des Ankerherstellers





Zulässige Höhe von  
Verblendschalen

Für die maximalzulässige Höhe 
von Verblendschalen sind die 
Anforderungen in der 
bauaufsichtlichen Zulassung des 
Ankerherstellers, unabhängig von 
der Dicke der Verblendschale, 
relevant.



Verblendschale
[mm]

Verfugung

t = 115 Fugenglattstrich oder

nachträglich

105 ≤ t < 115

90 ≤ t < 105 Fugenglattstrich

Anforderungen an die Verblendschale 
DIN 1996-2/NA





DIN EN 1996-2/NA

• NCI zu 2.3.1 „Konstruktionsdetails“ 
• (NA.2) Unmittelbar der Witterung 

ausgesetzte, waagerechte und leicht 
geneigte Mauerwerksflächen , wie z. B. 
Mauerkronen , Schornsteinköpfe oder 
Brüstungen , sind durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Abdeckung, 
Tropfkante) so auszubilden, dass 
Wasser nicht eindringen kann . 







Sockelabdichtung

− Verblendschale im Erdreich

− Anforderungen der Mauerziegelnorm

− Anforderungen der Mauerwerksnorm

− Anforderungen der Abdichtungsnorm

− Ausführung der Verblendschale und 
Montage der Perimeterdämmung



DIN EN 771-1
Festlegungen für Mauersteine –

Teil 1: Mauerziegel;

Entscheidung über die Wahl der Materialien:

B.3.2 Mauerwerk in stark angreifender 
Umgebung

„unverputztes Mauerwerk nahe der 
Erdoberfläche (etwa zwei Schichten oberhalb 
und unterhalb), wo Durchfeuchtung und Frost 
auftreten können“



DIN EN 771-1
Festlegungen für Mauersteine –

Teil 1: Mauerziegel;

Produkt: U-Mauerziegel

Verwendungszweck: In ungeschütztem 
Mauerwerk

Wesentliche Merkmale:

Wasseraufnahme (bei Mauersteinen zur 
Verwendung in Feuchtesperrschichten oder in 
Außenbauteilen mit exponierter Sichtfläche)



Anforderungen der Mauerwerksnorm 
DIN EN 1996-2/NA

Die Innenschalen und die 
Geschossdecken sind an den 
Fußpunkten des 
Schalenzwischenraums gegen 
Feuchte zu schützen. DIN 18195-4 ist 
zu beachten. 

DIN 18533, ab 
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